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	Friesach, 04.12.2008


Betreff: 
Abbaufeld Schifterkogel – 


Behördliche Zuständigkeit
Sg. Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Aufgrund des Schriftverkehrs des heurigen Jahres mit der BH Graz-Umgebung stellt sich nun offensichtlich heraus, dass das Gestein des Schifterkogels als „unechter“ bergfreier mineralischer Rohstoff, nun doch als „bergfreier mineralischer Rohstoff“ im Sinne des MinroG einzustufen ist und sich deshalb die Zuständigkeit des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ergibt (Sektion IV - Energie und Bergbau, A-1010 Wien, Stubenring 1). (Für grundeigene Rohstoffe – Kalkstein mit einem CaCO3-Anteil von kleiner als 95 % - wäre die BH zuständig.)
Verwirrend war das erste Schreiben der BH vom 7.5.2008, wo in Beantwortung unserer Anfrage detailliert Auskunft erteilt wurde und deshalb der Anschein der Zuständigkeit dieser Behörde erweckt wurde. In diesem Schreiben wurde (natürlich) nicht auf die Nichtzuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde hingewiesen. Die weiteren Schreiben unserer verehrten Frau Mag. Scheucher von der BH GU hellten die Sachlage auch nicht maßgeblich auf, obwohl ersucht wurde, die Zuständigkeiten bekannt zu geben. 
Um endlich einmal eine klare Verantwortlichkeit der Behörden zu sehen schlagen wir vor, seitens der Gemeinde an das BMfWA heranzutreten und auf das Schreiben der BH GU vom 7.5.2008 (Beantwortung der Fragen der Gemeinde zu einer aufrechten Gewinnungsbewilligung) hinzuweisen bzw. den Schriftverkehr beizuschließen. Bezug nehmend auf diese Schreiben könnte die Gemeinde an das BMfWA folgende Fragen zu richten:
1. Ist er richtig, dass das BMfWA für das Abbaugebiet Schifterkogel als zuständige Behörde im Sinne des MinroG anzusehen ist?
2. Ist es richtig, dass es dzt. für das Abbaugebiet Schifterkogel eine aufrechte Gewinnungsbewilligung bzw. Bergwerksberechtigung gibt?

3. Ist es richtig, dass die Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl Betriebsgesellschaft mbH der Inhaber der Gewinnungsbewilligung ist?

4. Ist es richtig, dass vom Bewilligungsinhaber keine Fristungsanträge im Sinne der §§ 47 und 48 MinroG gestellt wurden?
5. Ist es richtig, dass der Gewinnungsberechtigte seiner Betriebspflicht nach § 45 MinroG nicht nachgekommen ist?
6. Sind Ihrer Beurteilung nach, die Voraussetzungen für die Entziehung der Bergwerksberechtigung gem. § 50 MinroG gegeben? 

7. Welche Behörde ist im ggst. Fall im Lichte der Übergangsbestimmungen des MinroG dafür zuständig?
Mit diesen Fragen müsste es möglich sein, endlich Klarheit zu schaffen. Uns allen ist daran gelegen.
Mit freundlichen Grüßen










Rudolf Jantscher, Obmann
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